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Auszonung: nicht genehmigte Zone WA2 → LW (107 m²)

Einzonung: nicht genehmigte Zone LW → WA2 (107 m²)
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Politische Gemeinde Schlatt
Kommunalplanungsrevision

21.10.2025ag
21426-02

Kanton Thurgau

Änderungen aufgrund der Teilgenehmigung der Kommunalplanungs-
revision 2021: Zonenplanänderung «Im Brühl» (Folgeauftrag A)

Hinweis: Neue Zonierung nach Änderungen  1:1000Änderungsplan 1:1000
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Winzeler + Bühl
Raumplanung und Regionalentwicklung

Landwirtschaftszone, neu

Wohnzone 2

Wohn- und Arbeitszone 2, neu

Dorfzone

Gewässer

Gefahrenzone

Strassen und Wege inner-/
ausserhalb von Bauzonen

Perimeter Einzonung

Perimeter Auszonung

Legende Änderungsplan Hinweise

Stand:  21.10.2025

Öffentliche Auflage (untersteht dem fakultativen Referendum gemäss § 4 Abs. 2 PBG)
vom ...........   bis ...........

Erlass durch den Gemeinderat
am  ...............

Die Gemeindepräsidentin: Die Gemeindeschreiberin:

Marianna Frei Geraldine Strehler

Genehmigung durch das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau
am  .............. mit Entscheid Nr. ..............

Inkraftsetzung durch den Gemeinderat
per  ...............

D2

W2

WA2

LW

GZ

* Wer durch die Zonenplanänderung berührt ist und
   ein schutzwürdiges Interesse hat, kann während
   der Auflagefrist beim Gemeinderat schriftlich und
   begründet Einsprache erheben.

* Die Zonenplanänderung ist nach der Erledigung der
   Einsprachen der Gemeindeversammlung zu
   unterbreiten, wenn während der Auflagefrist
   min. 5% der Stimmberechtigten dies verlangen
   (fakultatives Referendum). Bauzone unverändert


